
A. Bekanntmachungen des Landkreises 
 

23 
Satzung 

des Unterhaltungsverbandes Nr. 96 „Hase – Bever“ 
Mindener Str. 206, 49084 Osnabrück 

 
 
Aufgrund der §§ 6, 58 des Wasserverbandsgesetzes (WVG) 
vom 12.02.1991 (BGBI. I Seite 405), das durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit Anlage 5 zu § 64 Abs. 1 Satz 4 des 
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom 19.02.2010 
(Niedersächsisches (Nds.) GVBI. Seite 64), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 
578), wird die Verbandssatzung wie folgt aufgestellt: 
 
Aus Gründen der verbesserten Lesbarkeit wird bei Personen-
bezeichnungen und personenbezogenen Hauptwo ̈rtern in die-
ser Satzung die ma ̈nnliche Form verwendet. Entsprechende 
Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsa ̈tzlich 
für alle Geschlechter. Die verku ̈rzte Sprachform beinhaltet kei-
nerlei Wertung. 
 

§ 1 
Name, Sitz, Verbandsgebiet 

 
(1) Der Verband führt den Namen Unterhaltungsverband Nr.  

96 „Hase – Bever“. Er hat seinen Sitz in Osnabrück.  
 
(2) Der Verband führt ein Dienstsiegel mit der Umschrift „Un- 

terhaltungsverband Nr. 96 „Hase – Bever“ in Osnabrück".  
 
(3) Der Verband ist als Unterhaltungsverband nach dem Nds.  

Wassergesetz (NWG) vom 19.02.2010 ein Wasser- und 
Bodenverband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und 
Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG). Er ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.  

(4) Das Verbandsgebiet umfasst die Niederschlagsgebiete  
der Oberen Hase bis zur Einmündung der Düte und der 
Düte sowie die Niederschlagsgebiete von Dissener Bach, 
Bever, Oedingberger Bach, Dümmerbach und Recktebach 
einschließlich der in den Zweigkanal Osnabrück von km 
4,2 bis Hafen Osnabrück entwässernden Flächen soweit 
sie auf niedersächsischem Gebiet liegen. Eine Darstellung 
des Verbandsgebiets in Kartenform ist dieser Satzung als 
Anlage beigefügt.  

 
 
 

Abschnitt 1 
Aufgaben, Mitglieder, Unternehmen 

 
§ 2 

Aufgaben 
 
(1) Der Verband hat Gewässer zweiter Ordnung zu unterhal- 

ten.  
 
(2) Der Verband kann für seine Mitglieder (Wasser- und Bo- 

denverbände und Gemeinden) Aufgaben der Gewässer-
unterhaltung, die nach dem Gesetz diesen obliegen, so-
wie landschaftspflegerische Aufgaben der Mitgliedsver-
bände und -gemeinden ausführen. Er kann die Geschäfts-
führung der Mitgliedsverbände übernehmen.  

 
(3) Der Verband kann ferner  
     -     Ausbaumaßnahmen an Gewässern durchführen  

(einschl. naturnahem Rückbau),  
     -     Anlagen in und an Gewässern bauen und unterhalten, 
     -     technische Maßnahmen zur Bewirtschaftung der ober- 

irdischen Gewässer durchführen, 
     -     Flächen, Anlagen und Gewässer zum Schutz des Na- 

turhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspfle-
ge herrichten, erhalten und pflegen, 
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     -     die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und  
Wasserwirtschaft fördern und Gewässer-, Boden- und 
Naturschutz fortentwickeln. 

 
(4) Der Verband kann die Schau der im Verbandsgebiet gele- 

genen Gewässer zweiter und dritter Ordnung gem. § 78 
(2) NWG übernehmen. 

 
 

§ 3 
Mitglieder 

 
(1) Mitglieder des Verbandes sind  
     a.   die im Verbandsgebiet bestehenden Wasser- und Bo- 

denverbände, zu deren Aufgaben beim Inkrafttreten 
des Nds. Wassergesetzes (15.07.1960) die Unterhal-
tung von Gewässern gehörte, 

     b.   die Gemeinden, die beim Inkrafttreten des Nds. Was- 
sergesetzes zur Unterhaltung eines Gewässers öffent-
lich-rechtlich verpflichtet waren oder nach § 64 Abs.3 
Satz 3 NWG Mitglieder geworden sind oder werden, 

     c.   die Eigentümer grundsteuerfreier Flächen nach Zuwei- 
sung durch die Aufsichtsbehörde, 

     d.   die gem. § 23 WVG aufgenommenen oder herangezo- 
genen Personen. 

 
(2) Der Verband führt ein Mitgliederverzeichnis, das der Ge- 

schäftsführer auf dem Laufenden hält.  
 
 

§ 4 
Unternehmen, Plan 

 
(1) Die Unternehmen des Verbandes zur Erfüllung der Aufga- 

be gem. § 2 (1) und § 2 (4) der Satzung beziehen sich auf 
die Gewässer und Anlagen, die aufgeführt sind in dem je-
weils gültigen Verzeichnis der Gewässer zweiter Ordnung 
mit den der Abführung des Wassers dienenden Anlagen. 
Das Verzeichnis enthält auch die laufenden Nummern des 
amtlichen Verzeichnisses, die Namen und Längen der Ge-
wässer. Die Inhalte des Verzeichnisses sind in einer Über-
sichtskarte i. M. 1: 50.000 darzustellen. Ausfertigungen 
des Verzeichnisses und der Übersichtskarte werden beim 
Unterhaltungsverband und bei der Aufsichtsbehörde auf-
bewahrt. Die Unterlagen sind fortzuschreiben.  

 
(2) Unternehmen des Verbandes zur Erfüllung der Aufgaben  

gem. § 2 (2) der Satzung werden ausgeführt auf der 
Grundlage von Plänen und Aufträgen der Mitgliedsverbän-
de und -gemeinden, die den Anforderungen aus Abs. (1) 
entsprechen. Die Geschäftsführung der Mitgliedsverbän-
de wird auf der Grundlage von Geschäftsbesorgungsver-
trägen wahrgenommen.  

 
(3) Die jeweiligen weiteren Unternehmen gem. § 2 (3) der Sat- 

zung ergeben sich aus den für den Einzelfall aufzustellen-
den Entwürfen, Plänen und Verträgen, denen stets eine 
Kostenaufstellung und ein Finanzierungsplan beizufügen 
sind.  

 
(4) Das Unternehmen des Verbandes zur Erfüllung der Aufga- 

ben aus § 2 (4) der Satzung richtet sich nach den Vor-
schriften des § 6 der Satzung.  

 
 

§ 5 
Benutzung der Grundstücke für das Unternehmen 

 
Für die Benutzung der Grundstücke für Unternehmen des 

Verbandes gelten § 33 Wasserverbandsgesetz, § 41 Wasser-
haushaltsgesetz und § 77 des Niedersächsischen Wasserge-
setzes und die Schau- und Unterhaltungsordnung des Land-
kreises Osnabrück sowie die Schau- und Unterhaltungsord-
nung für das Gebiet der Stadt Osnabrück in der jeweils gülti-
gen Fassung.  
 
 

§ 6 
Gewässerschau 

 
Der Verband führt die Schau der Gewässer, Anlagen und 
Grundstücke - auch soweit er sie gem. § 78 (2) NWG übertra-
gen bekommen hat - nach Maßgabe der Schau- und Unter-
haltungsordnung des Landkreises Osnabrück sowie der 
Schau- und Unterhaltungsordnung für das Gebiet der Stadt 
Osnabrück und der folgenden Regelungen durch:  
 
(1) Die vom Verband zu unterhaltenden Gewässer nebst ihren  

Anlagen sind in der Regel einmal im Jahr zu schauen. Bei 
der Schau ist festzustellen, ob die Gewässer und Anlagen 
ordnungsgemäß unterhalten werden. Bei der gem. § 78 
(2) NWG übertragenen Schau ist darüber hinaus festzu-
stellen, ob die Gewässer unbefugt benutzt werden.  

 
(2) Der Ausschuss beruft die Schaubeauftragten. Die Amtszeit  

der Schaubeauftragten entspricht der des Vorstands. Wie-
derwahl ist möglich.  

 
(3) Der Vorsteher oder ein von ihm beauftragter Schauführer  

leitet die Gewässerschau. Die Organisation obliegt der 
Geschäftsführung.  

 
(4) Der Schauführer zeichnet den Verlauf und das Ergebnis  

der Schau auf und gibt den Schaubeauftragten Gelegen-
heit zur Äußerung. Die Niederschrift ist von den Schaube-
auftragten zu unterzeichnen.  

 
(5) Der Vorstand sammelt die Aufzeichnungen im Schaubuch.  

Er lässt die Mängel abstellen und vermerkt die Abstellung 
im Schaubuch.  

 
(6) Die gemäß Schau- u. Unterhaltungsordnung des Landkrei- 

ses Osnabrück, § 13, informierten Behörden erhalten eine 
Abschrift der Niederschrift nach Abs. 4. Sie werden von 
der Abstellung der Mängel unterrichtet.  

 
 
 

Abschnitt 2 
Verfassung 

 
§ 7 

Organe 
 
Der Verband hat einen Ausschuss und einen Vorstand.  
 
 

§ 8 
Zusammensetzung des Ausschusses 

 
(1) Der Ausschuss hat 20 Mitglieder. Sofern dem UHV Mitglie 

der gem. § 3 (1) Buchst. c und/oder d angehören, hat er 
21 Mitglieder. Die Mitglieder des Ausschusses sind ehren-
amtlich tätig. Jedes Mitglied hat einen persönlichen Vertre-
ter.  

 
(2) Der Ausschuss wird von den Verbandsmitgliedern in den  

nachstehend genannten 15 Bezirken gewählt.  

100
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Bezirk   1:   Er umfasst die Gemeinden Bissendorf  
                   und Bad Essen und die Stadt Melle. 
                              3 Mitglieder                          3 Stellvertreter 
Bezirk   2:   Er umfasst die Stadt Dissen. 
                                 1 Mitglied                          1 Stellvertreter 
Bezirk   3:   Er umfasst die Gemeinde Hilter. 
                                 1 Mitglied                          1 Stellvertreter 
Bezirk   4:   Er umfasst die Gemeinde Bad Rothenfelde. 
                                 1 Mitglied                          1 Stellvertreter 
Bezirk   5:   Er umfasst die Stadt Bad Iburg. 
                                 1 Mitglied                          1 Stellvertreter 
Bezirk   6:   Er umfasst die Gemeinde Bad Laer. 
                                 1 Mitglied                          1 Stellvertreter 
Bezirk   7:   Er umfasst die Gemeinde Glandorf. 
                                 1 Mitglied                          1 Stellvertreter 
Bezirk   8:   Er umfasst die Stadt Georgsmarienhütte. 
                                 1 Mitglied                          1 Stellvertreter 
Bezirk   9:   Er umfasst die Gemeinde Hagen. 
                                 1 Mitglied                          1 Stellvertreter 
Bezirk 10:   Er umfasst die Gemeinde Hasbergen. 
                                 1 Mitglied                          1 Stellvertreter 
Bezirk 11:    Er umfasst die Stadt Osnabrück. 
                              5 Mitglieder                          5 Stellvertreter  
Bezirk 12:   Er umfasst die Gemeinde Wallenhorst  
                   und die Stadt Bramsche. 
                                 1 Mitglied                          1 Stellvertreter 
Bezirk 13:   Er umfasst die Gemeinden Belm  
                   und Ostercappeln. 
                                 1 Mitglied                         1 Stellvertreter. 
Bezirk 14:   Er umfasst die Wasser- und Bodenverbände  
                   gemäß Mitgliederverzeichnis. 
                                 1 Mitglied                          1 Stellvertreter 
Bezirk 15:   Er umfasst die Mitglieder gem. § 3 (1)  
                   Buchst. c und d der Satzung 
                                 1 Mitglied                          1 Stellvertreter  
 
 
 

§ 9 
Wahl des Ausschusses 

 
(1) Sind Gemeinden Verbandsmitglieder, so sind die zum Rat  

einer Gemeinde wählbaren Bürger wählbar; sind Wasser- 
und Bodenverbände Verbandsmitglieder, so sind ihre Vor-
standsmitglieder wählbar. Aus dem Bezirk 10 sind die Ei-
gentümer, aufgenommene oder herangezogene Personen 
oder bei juristischen Personen deren Handlungsbevoll-
mächtigte wählbar.  

 
(2) (a) Deckt sich der Wahlbezirk mit dem Gebiet einer Mit- 

gliedsgemeinde, so findet die Wahl nach den für sie 
geltenden Zuständigkeits- und Verfahrensregelungen 
statt. 

     (b) Gehören zu dem Wahlbezirk mehrere Gemeinden, so  
haben sie sich über die Verteilung der Ausschusssitze 
zu einigen. Das Wahlverfahren findet entsprechend 
Buchst. a) statt. Der Hauptverwaltungsbeamte der Ge-
meinde, die mit ihrem Gebiet den größten Anteil an der 
Verbandsfläche des Wahlbezirks einnimmt, teilt dem 
Verbandsvorsteher die Namen der gewählten Aus-
schussmitglieder und ihrer Stellvertreter mit.  

     (c) Die Vorsteher der zum Verband „Hase – Bever“ gehö- 
renden Wasser- und Bodenverbände wählen unter 
dem Vorsitz des Vorstehers des Verbandes „Hase – 
Bever“ das von ihnen zu entsendende Mitglied und 
dessen Stellvertreter. Das Stimmgewicht richtet sich 
nach der Fläche, mit der ein Wasser- und Bodenver-
band am Verbandsgebiet „Hase – Bever“ beteiligt ist. 
Gewählt ist, wer die Mehrheit des Stimmgewichtes der 

anwesenden Verbandsvertreter auf sich vereinigt. Der 
Wahlleiter hat kein Stimmrecht, es sei denn, er selbst 
ist Vorsteher eines beteiligten Wasser- und Bodenver-
bandes.  

     (d) Die Eigentümer grundsteuerfreier Flächen sowie die  
gemäß § 23 WVG aufgenommenen oder herangezo-
genen Personen wählen unter dem Vorsitz des Vorste-
hers des Verbandes „Hase – Bever“ gemeinsam das 
von ihnen zu entsendende Mitglied und dessen Stell-
vertreter. Das Stimmgewicht richtet sich nach der Bei-
tragshöhe, kein Stimmberechtigter hat mehr als 2/5 al-
ler Stimmen. Die Wählergruppe ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte aller Stimmen vertreten ist. 
Gewählt ist, wer die Mehrheit des Stimmgewichtes der 
anwesenden Gruppenmitglieder auf sich vereinigt.  

 
Über die Wahl gem. Buchst. c) und d) ist eine schriftliche Auf-
zeichnung anzufertigen, die vom Vorsteher zu unterschreiben 
ist. Alle Schriftstücke des Verfahrens sind beizufügen. 
 
 

§ 10 
Amtszeit des Ausschusses 

 
(1) Der Ausschuss wird für eine Amtsperiode von 5 Jahren ge- 

wählt. Die Amtsperiode des in 2023 neu zu wählenden 
Ausschusses endet vorzeitig am 31.10.2026. Danach be-
trägt die Dauer der Amtsperiode 5 Jahre. Dadurch wird ei-
ne annähernde Deckungsgleichheit mit der Wahlperiode 
der durch die Kommunalwahlen Niedersachsen gewählten 
Abgeordneten erzielt.  

 
(2) Scheidet ein Ausschussmitglied oder ein stellvertretendes  

Mitglied vor dem Ablauf der Amtszeit aus, ist für den Rest 
der Amtszeit das jeweils nicht ausgeschiedene Mitglied al-
leiniges Mitglied. Scheiden sowohl das Ausschussmitglied 
als auch sein Vertreter vor Ablauf der Amtszeit aus, so ist 
die Nachfolge nach den §§ 8 und 9 zu wählen.   

 
(3) Ausscheidende Mitglieder bleiben bis zum Eintritt der neu- 

en Mitglieder im Amt.  
 
 
 

§ 11 
Sitzungen des Ausschusses 

 
(1) Der Vorsteher lädt die Ausschussmitglieder und die Auf- 

sichtsbehörde mit mindestens zweiwöchiger Frist zu den 
Sitzungen und teilt die Tagesordnung mit. In dringlichen 
Fällen bedarf es keiner Frist; in der Ladung ist darauf hin-
zuweisen. Wer am Erscheinen verhindert ist, teilt dies un-
verzüglich seinem Stellvertreter und dem Vorsteher mit. 
Der Vorsteher unterrichtet ferner die Vorstandsmitglieder 
und bei Bedarf auch andere Behörden und Institutionen, 
die ohne Stimmrecht an der Sitzung teilnehmen können. 
Dem Vertreter der Aufsichtsbehörde ist auf Verlangen das 
Wort zu erteilen; er hat kein Stimmrecht.  

 
(2) Im Kalenderjahr ist mindestens eine Sitzung abzuhalten.  

Eine Sitzung ist einzuberufen, wenn dies von 5 Aus-
schussmitgliedern unter Angabe der Gründe verlangt wird; 
der Beratungsgegenstand ist in die Tagesordnung aufzu-
nehmen. Die Sitzungen sind nicht öffentlich.  

 
(3) Der Vorsteher leitet die Sitzungen des Ausschusses, er hat  

kein Stimmrecht. Die Mitglieder des Vorstands und der 
Verbandsgeschäftsführer nehmen an der Sitzung mit bera-
tender Stimme teil.  
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§ 12 
Beschließen im Ausschuss 

 
(1) Der Ausschuss bildet seinen Willen mit der Mehrheit der  

Stimmen seiner anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied 
hat eine Stimme. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 
Der Beschluss über eine Änderung der Aufgaben des Ver-
bandes bedarf einer Mehrheit von 2/3 aller anwesenden 
Ausschussmitglieder. Die Abberufung eines Vorstandsmit-
gliedes bedarf der Mehrheit von 2/3 aller Ausschussmit-
glieder.  

 
(2) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder  

rechtzeitig geladen sind und mehr als die Hälfte anwesend 
sind.  

 
(3) Es besteht die Möglichkeit, Beschlüsse im schriftlichen  

Verfahren (auch E-Mail) zu fassen (Umlaufverfahren). Die 
Absätze (1) und (2) gelten analog. Anstelle einer schriftli-
chen Einladung zur Präsenzveranstaltung erfolgen die Mit-
teilung über das Umlaufverfahren sowie der Versand der 
Beschlussunterlagen an die Mitglieder. Für das Empfangs-
bekenntnis und die Stimmabgabe gilt analog § 11 eine 
Mindestfrist von zwei Wochen. Ein Empfangs-bekenntnis 
und eine Stimme sind nur dann gültig, wenn die Rückmel-
dung innerhalb der gegebenen Frist beim Verband zu den 
Geschäftszeiten eingeht. 
Ein Mitglied gilt im Umlaufverfahren dann als anwesend, 
wenn ein schriftliches Empfangsbekenntnis vorliegt. Liegt 
ein Empfangsbekenntnis vor, aber weder Zustimmung 
noch Ablehnung bezüglich der Beschlussunterlagen, so 
stellt dies eine Enthaltung dar.  

 
(4) Die Entscheidung über das Verfahren trifft der Verbands- 

vorsteher. 
 
(5) Ohne Rücksicht auf Form und Frist der Ladung ist er be- 

schlussfähig, wenn alle Ausschussmitglieder zustimmen.  
 
(6) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zu- 

rückgestellt worden und wird der Ausschuss zur Behand-
lung desselben Gegenstandes erneut geladen, so ist er 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschluss-
fähig, wenn darauf in der Ladung hingewiesen worden ist.  

 
 

§ 13 
Aufgaben des Verbandsausschusses 

 
Der Ausschuss hat folgende Aufgaben:  
  1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und ihrer  

Stellvertreter, 
  2.  Berufung der Schaubeauftragten,  
  3.  Beschlussfassung über Änderungen der Satzung sowie  

über die Grundsätze der Geschäftspolitik,  
  4.  Beschlussfassung über die Umgestaltung und die Auflö- 

sung des Verbands – soweit das Nds. Wassergesetz dies 
zulässt –  

  5.  Festsetzung des Haushalts- und Stellenplanes (Verwal- 
tungs- u. Vermögenshaushalt) sowie von Nachtragshaus-
haltsplänen,  

  6.  Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des Haushalts- 
plans,  

  7.  Entlastung des Vorstands,  
  8.  Festsetzung von Grundsätzen für Dienst- und Anstel- 

lungsverhältnisse und von Aufwandsentschädigungen, 
Sitzungs- und Tagegeldern für Vorstandsmitglieder, Mit-
glieder des Verbandsausschusses und Schauamtsmitglie-
der,  

  9.  Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte zwischen Vor- 
standsmitgliedern und dem Verband,  

10.  Beschlussfassung über die Geschäftsordnung auf Vor- 
schlag des Vorstands,  

11.  Beratung des Vorstands in allen wichtigen Angelegenhei- 
ten. 

 
 

§ 14 
Zusammensetzung des Vorstands 

 
(1) Der Vorstand besteht aus 9 ehrenamtlich tätigen Perso- 

nen. Der Verbandsvorsteher ist Vorstandsvorsitzender. Ein 
Vorstandsmitglied ist stellv. Verbandsvorsteher. Mindes-
tens 5 ordentliche Vorstandsmitglieder und 5 persönliche 
Stellvertreter sollen Vertreter aus der Landwirtschaft sein.  

 
(2) Jedes Vorstandsmitglied hat einen persönlichen Vertreter.  
 
(3) Mitglieder des Verbandsausschusses können nicht dem  

Vorstand angehören.  
 
 
 

§ 15 
Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder 

 
(1) Wählbar ist, wer von einem Mitglied des Ausschusses zur  

Wahl vorgeschlagen wird. Der Ausschuss wählt den Vor-
steher und den stellv. Vorsteher sowie die übrigen Vor-
standsmitglieder und die persönlichen Stellvertreter. Das 
Ergebnis der Wahl ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.  

 
(2) Der Verbandsausschuss kann ein Vorstandsmitglied aus  

wichtigem Grund mit Zweidrittelmehrheit abberufen. Die 
Abberufung und ihr Grund sind der Aufsichtsbehörde an-
zuzeigen. Diese kann der Abberufung innerhalb eines Mo-
nats nach Eingang der Anzeige unter Angabe der Gründe 
widersprechen, wenn der vorgetragene wichtige Grund 
nicht gegeben ist. Widerspricht die Aufsichtsbehörde, so 
ist die Abberufung unwirksam.  

 
 
 

§ 16 
Amtszeit des Vorstands 

 
(1) Der Vorstand wird für eine Amtsperiode von 5 Jahren ge- 

wählt. Die Amtsperiode des Vorstands endet zum 31. März 
des Jahres. Die aktuelle Amtsperiode endet am 
31.03.2024. 

 
(2) Scheidet ein Vorstandsmitglied oder ein stellvertretendes  

Mitglied vor dem Ablauf der Amtszeit aus, so ist für den 
Rest der Amtszeit ein Nachfolger nach §§ 14, 15 zu wäh-
len.  

 
(3) Ausscheidende Mitglieder bleiben bis zum Eintritt der neu- 

en Mitglieder im Amt.  
 
 
 

§ 17 
Sitzungen des Vorstands 

 
(1) Der Vorsteher lädt die Vorstandsmitglieder und die Auf- 

sichtsbehörde mit mindestens zweiwöchiger Frist zu den 
Sitzungen und teilt die Tagesordnung mit. In dringlichen 
Fällen bedarf es keiner Frist; in der Ladung ist darauf hin-
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zuweisen. Wer am Erscheinen verhindert ist, teilt dies un-
verzüglich seinem Stellvertreter und dem Vorsteher mit. 
Ferner können Behörden und Institutionen zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten eingeladen werden.  

 
(2) Im Jahresquartal soll mindestens eine Sitzung stattfinden.  

Eine Sitzung ist einzuberufen, wenn dies von mindestens 
3 Vorstandsmitgliedern oder vom Geschäftsführer unter 
Angabe der Gründe verlangt wird; der Beratungsgegen-
stand ist in die Tagesordnung aufzunehmen.  

 
(3) Die Sitzungen des Vorstands sind nicht öffentlich.  
 
(4) Der hauptamtliche Geschäftsführer nimmt an den Sitzun- 

gen des Vorstands mit beratender Stimme teil.  
 
(5) Im Falle einer Sitzung in digitaler Form (Videokonferenz /  

Onlinemeeting) gelten die zeitlichen Regelungen des Abs. 
1. 

 
(6) Die Entscheidung über die Form der Sitzung trifft der Ver- 

bandsvorsteher. 
 
 

§ 18 
Beschließen im Vorstand 

 
(1) Der Vorstand bildet seinen Willen mit der Mehrheit der  

Stimmen seiner anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied 
hat eine Stimme. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.  

 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder  

rechtzeitig geladen sind und mehr als die Hälfte anwesend 
sind.  

 
(3) Ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen ist er be- 

schlussfähig, wenn er zum zweiten Mal wegen desselben 
Gegenstandes rechtzeitig geladen und hierbei mitgeteilt 
worden ist, dass ohne Rücksicht auf die Anzahl der Er-
schienenen beschlossen werden kann. Ohne Rücksicht 
auf Form und Frist der Ladung ist er beschlussfähig, wenn 
alle Vorstandsmitglieder zustimmen.  

 
(4) Es besteht die Möglichkeit, Beschlüsse im schriftlichen  

Verfahren (auch E-Mail) zu fassen (Umlaufverfahren). Die 
Absätze (1) und (2) gelten analog. Anstelle einer schriftli-
chen Einladung zur Präsenzveranstaltung erfolgen die Mit-
teilung über das Umlaufverfahren sowie der Versand der 
Beschlussunterlagen an die Mitglieder. Für das Empfangs-
bekenntnis und die Stimmabgabe gilt analog § 11 eine 
Mindestfrist von zwei Wochen. Ein Empfangsbekenntnis 
und eine Stimme sind nur dann gültig, wenn die Rückmel-
dung innerhalb der gegebenen Frist beim Verband zu den 
Geschäftszeiten eingeht. 
Ein Mitglied gilt im Umlaufverfahren dann als anwesend, 
wenn ein schriftliches Empfangsbekenntnis vorliegt. Liegt 
ein Empfangsbekenntnis vor, aber weder Zustimmung 
noch Ablehnung bezüglich der Beschlussunterlagen, so 
stellt dies eine Enthaltung dar.  

 
(5) Die Entscheidung über das Verfahren trifft der Verbands- 

vorsteher. 
 
 

§ 19 
Gesetzliche Vertretung des Verbandes 

 
(1) Der Vorsteher und ein weiteres Vorstandsmitglied vertreten  

gemeinsam den Verband gerichtlich und außergerichtlich.  

(2) Der Geschäftsführer vertritt den Verband im Rahmen der  
Geschäfte der laufenden Verwaltung.  

 
(3) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden  

soll, sind, sofern sie nicht gerichtlich oder notariell beur-
kundet werden, nur rechtsverbindlich, wenn sie hand-
schriftlich von den Vertretungsberechtigten nach Abs. (1) 
unterzeichnet und mit dem Dienstsiegel versehen sind.  

 
Vorstehende Regelung gilt nicht für die Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung.  

 
 
 

§ 20 
Aufgaben des Vorstands 

 
(1) Der Vorstand leitet den Verband nach Maßgabe des Was- 

serverbandsgesetzes, des Nds. Ausführungsgesetzes 
zum Wasserverbandsgesetz und der Satzung in Überein-
stimmung mit den vom Verbandsausschuss beschlosse-
nen Grundsätzen. Ihm obliegen alle Geschäfte, zu denen 
nicht durch Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung der 
Verbandsausschuss, der Vorsteher oder der Geschäftsfüh-
rer berufen sind.  

 
(2) Der Vorstand beschließt insbesondere über  
     01. den Entwurf der Veranlagungsregeln und ihre Ände- 

rungen,  
     02. Entwürfe des Haushalts- und Stellenplans und notwen- 

diger Nachträge,  
     03. außer- u. überplanmäßige Ausgaben,  
     04. die Aufnahme von Kassenkrediten und Darlehen,  
     05. Angelegenheiten mit einem Wert von mehr als 25.000,- €,  
     06. die Aufstellung der Jahresrechnung,  
     07. die Wahl des Geschäftsführers,  
     08. die Einstellung und Entlassung des Geschäftsführers,  

des Verbandsingenieurs und des Kassenleiters,  
     09. den jährlichen Unterhaltungsplan,  
     10. den Entwurf der Geschäftsordnung für die Geschäfts- 

führung, in der insbesondere die Geschäfte der laufen-
den Verwaltung, die dem Geschäftsführer obliegen, be-
stimmt werden,  

     11. die Festsetzung des Schadenersatzes bzw. der Ent- 
schädigung für die Benutzung von Grundstücken, 
wenn der Fall von grundsätzlicher Bedeutung ist oder 
die Entschädigung im Einzelfall einen Betrag von 
1.000,- € übersteigt,  

     12. einen Widerspruch gegen einen Beitragsbescheid.  
 
(3) Der Vorstand ist berechtigt, zur Vorbereitung seiner Be- 

schlüsse Beratungsausschüsse zu bilden.  
 
 

§ 21 
Aufgaben des Vorstehers 

 
(1) Der Vorsteher führt den Vorsitz im Ausschuss und Vor- 

stand. Ihm obliegen die ihm durch das Wasserverbandsge-
setz, diese Satzung und durch Beschluss des Ausschus-
ses über die Grundsätze der Geschäftspolitik zugewiese-
nen Aufgaben.  

 
(2) Der Vorsteher unterrichtet die anderen Vorstandsmitglie- 

der über wichtige Angelegenheiten des Verbandes.  
 
 

§ 22 
Niederschriften 
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(1) Über den wesentlichen Inhalt der Sitzungen von Vorstand  
und Ausschuss ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus ihr 
muss mindestens ersichtlich sein, wann und wo die Sit-
zung stattgefunden und wer an ihr teilgenommen hat, wel-
che Gegenstände verhandelt und welche Beschlüsse ge-
fasst worden sind.  

 
(2) Die Abstimmungsergebnisse sind festzuhalten, die Be- 

schlüsse sind zu sammeln.  
 
(3) Die Niederschriften der Ausschuss- und Vorstandssitzun- 

gen sind vom Vorsteher und dem Protokollführer zu unter-
zeichnen.  

 
 
 

§ 23 
Aufwandsentschädigung, Sitzungs- und Tagegeld, 

Reisekosten 
 
(1) Als Entschädigung erhalten der Vorsteher und der stellver- 

tretende Verbandsvorsteher eine jährliche pauschale Auf-
wandsentschädigung. Die übrigen Vorstands- und Aus-
schussmitglieder erhalten für jede Sitzung ein Sitzungs-
geld, Schauamtsmitglieder erhalten ein Tagegeld; dane-
ben werden die Fahrtkosten nach den Bestimmungen des 
Bundesreisekostengesetzes in der jeweils gültigen Fas-
sung erstattet.  

 
(2) Die Höhe der Aufwandsentschädigung des Vorstehers und  

des stellvertretenden Verbandsvorstehers sowie die Höhe 
des Sitzungs- und des Tagegeldes werden vom Aus-
schuss beschlossen.  

 
 

§ 24 
Geschäftsführer 

 
(1) Dem Geschäftsführer obliegt die Erledigung der Geschäfte  

der laufenden Verwaltung. Er hat die Beschlüsse des Vor-
stands vorzubereiten und die Beschlüsse des Vorstands 
und des Ausschusses auszuführen.  

 
(2) Der Geschäftsführer leitet und beaufsichtigt den Ge- 

schäftsgang der Verbandsverwaltung; er regelt im Rah-
men der Richtlinien des Vorstands bzw. des Ausschusses 
die Geschäftsverteilung.  

 
(3) Der Geschäftsführer ist Dienstvorgesetzter aller Dienst- 

kräfte des Verbandes.  
 
(4) Das Nähere regelt die vom Ausschuss nach § 13 Ziff. 10  

beschlossene Geschäftsordnung. 
 
 

Abschnitt 3 
Haushalt 

 
§ 25 

Haushalt 
 
(1) Für den Haushalt, die Rechnungslegung und Prüfung des  

Verbandes gelten die Regelungen des Nds. Ausführungs-
gesetzes zum Wasserverbandsgesetz (Nds. AG WVG).  

 
(2) Der Vorstand stellt vor Beginn des Haushaltsjahres den  

Entwurf des Haushaltsplanes auf. Er muss alle im Haus-
haltsjahr zu erwartenden Einnahmen, voraussichtlich zu 
leistenden Ausgaben und voraussichtlich benötigten Ver-

pflichtungsermächtigungen enthalten und ist in Einnahme 
und Ausgabe auszugleichen. In den Haushaltsplan dürfen 
nur die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen ein-
gestellt werden, die zur Erfüllung der Verbandsaufgaben 
notwendig sind. Der Verbandsausschuss soll den Haus-
haltsplan so rechtzeitig festsetzen, dass er der Aufsichts-
behörde einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vor-
gelegt werden kann. Das Haushaltsjahr ist das Kalender-
jahr.  

 
 

§ 26 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

 
(1) Ausgaben, die im Haushaltsplan nicht oder noch nicht fest 

gesetzt sind, dürfen - sofern die nach § 13(10) erlassene 
Geschäftsordnung keine abweichenden Regelungen ent-
hält - mit Zustimmung des Vorstandes bewirkt werden, 
wenn der Verband dazu verpflichtet ist und ein Aufschub 
erhebliche Nachteile bringen würde. Entsprechendes gilt 
für Anordnungen, durch die Verbindlichkeiten des Verban-
des entstehen können, ohne dass ausreichende Mittel im 
Haushaltsplan vorgesehen sind.  

 
(2) Der Vorstand stellt unverzüglich einen Nachtragshaushalt  

auf und veranlasst dessen Festsetzung durch den Ver-
bandsausschuss.  

 
 
 

§ 27 
Verbandskasse 

 
(1) Der Verband hat einen Kassenverwalter, für den ein Stell- 

vertreter zu bestellen ist.  
 
(2) Der Kassenverwalter führt und der Vorstand überwacht die  

Geschäfte der Verbandskasse nach den Grundsätzen der 
Nds. Landeshaushaltsordnung. 

 
 
 

§ 28 
Prüfung der Haushalts- und Rechnungsführung 

 
(1) Der Vorstand stellt im ersten Viertel des neuen Rech- 

nungsjahres die Rechnung über alle Einnahmen und Aus-
gaben des vergangenen Rechnungsjahres gemäß dem 
Haushaltsplan auf. Er bedient sich zur Vorbereitung des 
Kassenverwalters und des Geschäftsführers.   
 

(2) Die Haushalts- und Rechnungsführung des Verbandes  
wird von der Prüfstelle beim Wasserverbandstag Bremen, 
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt e. V. (WVT) geprüft. Für 
den Inhalt, den Umfang und die Durchführung der Prüfung 
gelten die §§ 89, 90, 94 und 95 der Landeshaushaltsord-
nung (LHO) sinngemäß.  

 
(3) Die Prüfstelle des Wasserverbandstages legt ihren Prüfbe- 

richt dem Vorstand und der Aufsichtsbehörde vor.  
 
 

§ 29 
Entlastung des Vorstands 

 
Nach Eingang der Prüfbemerkungen der Prüfstelle des Was-
serverbandstages zur Jahresrechnung stellt der Vorstand die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Rechnung fest. Er legt die 
Rechnung und den Bericht der Prüfstelle des Wasserver-
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bandstages mit einer Stellungnahme des Vorstandes hierzu 
dem Ausschuss vor. Dieser beschließt gem. § 13 (7) der Sat-
zung über die Entlastung des Vorstands.  
 
 
 

Abschnitt 4 
Beiträge, Mehrkostenersatz, Kostenerstattung 

 
§ 30 

Beiträge 
 
(1) Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten,  

die zur Erfüllung seiner Aufgaben und Verbindlichkeiten 
und zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich 
sind.  

 
(2) Der Verband erhebt Geldbeiträge.  
 
(3) Die Hebung von Mindestbeiträgen ist zulässig.  
 
 

§ 31 
Finanzierung von Unternehmen nach § 4 

 
(1) Beiträge zur Finanzierung der Gewässerunterhaltung  

einschl. Gewässerschau (Unternehmen gem. § 4 (1) und 
(4) der Satzung) werden erhoben:  

     1.   von den Eigentümern der grundsteuerfreien Flächen,  
     2.   von den Gemeinden für die übrigen Flächen. Die Höhe  

der Beiträge richtet sich nach dem Verhältnis, in dem 
die zahlungspflichtigen Mitglieder am Verbandsgebiet 
beteiligt sind (Flächenbeiträge). Flächen, die nicht zum 
Niederschlagsgebiet eines Gewässers zweiter Ord-
nung gehören, sind beitragsfrei.  

 
(2) Für die Erschwerung der Gewässerunterhaltung nach Abs.  

1 durch verstärkten Wasserabfluss, durch Bauwerke und 
andere Anlagen im und am Gewässer und durch Wasser- 
und Abwassereinleitungen werden Erschwernisbeiträge 
erhoben  

     1.   von den gem. § 23 WVG aufgenommenen oder heran- 
gezogenen Personen,  

     2.   von den Eigentümern der grundsteuerfreien Flächen,  
     3.   von den Wasser- und Bodenverbänden für die von Ver- 

bandseinrichtungen oder -maßnahmen ausgehenden 
Erschwernisse,  

     4.   von den Gemeinden für die übrigen Erschwernisse im  
Gemeindegebiet.  

 
(3) Von den Grundstücks- und Anlageneigentümern, die nicht  

Verbandsmitglied sind und deren Grundstücke in ihrem 
Bestand besonders gesichert werden müssen oder deren 
Anlagen im oder am Gewässer die Unterhaltung erschwe-
ren sowie von denjenigen Nichtmitgliedern, die die Unter-
haltung durch Einleitung von Abwasser erschweren, wird 
der Ersatz von Mehrkosten gem. NWG § 75 verlangt.  

 
(4) Eigentümer eines Grundstücks oder einer Anlage, von der  

nachteilige Einwirkungen auf das Verbandsunternehmen 
ausgehen, Inhaber von Bergwerkseigentum, Unterhal-
tungspflichtige von Gewässern und Personen, die von den 
Unternehmen des Verbandes Vorteil haben, können, ohne 
Verbandsmitglied zu sein, mit Zustimmung der Aufsichts-
behörde wie ein Mitglied zu Beiträgen herangezogen wer-
den. Der Nutznießer ist vorher anzuhören.  

 
(5) Die Höhe der jeweiligen Flächen- und Erschwernisbeiträ- 

ge, des Mehrkostenersatzes sowie der Mindestbeiträge 

richtet sich nach den Veranlagungsregeln, die in der Anla-
ge zur Satzung aufgeführt und Bestandteil der Satzung 
sind. 

 
(6) Kosten, die dadurch entstehen, dass der Unterhaltungs- 

verband für seine Mitglieder (Wasser- u. Bodenverbände 
und Gemeinden) Aufgaben der Gewässerunterhaltung, 
die nach dem Gesetz diesen obliegen, sowie landschafts-
pflegerische Aufgaben der Mitgliedsverbände und -ge-
meinden ausführt und die Kosten, die dem Unterhaltungs-
verband durch die Geschäftsführung der Mitgliedsverbän-
de entstehen (Unternehmen gem. § 4(2) der Satzung), 
werden von den vorteilhabenden Verbänden und Gemein-
den nach Maßgabe der Regelungen in den Geschäftsbe-
sorgungsverträgen oder als zusätzlicher Beitrag getragen.  

 
(7) Die Beiträge zur Finanzierung der weiteren Unternehmen  

des Verbandes nach § 4 (3) der Satzung verteilen sich auf 
die Mitglieder im Verhältnis der Vorteile, die sie vom Unter-
nehmen des Verbandes haben. Vorteile sind auch die Er-
leichterung einer Pflicht des Mitgliedes und die Möglich-
keit, Maßnahmen des Verbandes zweckmäßig und wirt-
schaftlich auszunutzen. 

 
 
 

§ 32 
Ermittlung des Beitragsverhältnisses 

 
(1) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband auf  

Verlangen Auskunft über solche Tatsachen und Rechts-
verhältnisse zu geben, die für die Beurteilung der mit der 
Mitgliedschaft verbundenen Rechte und Pflichten erheb-
lich sind. Sie haben, soweit erforderlich, die Einsicht in die 
notwendigen Unterlagen und die Besichtigung der Grund-
stücke, Gewässer und Anlagen zu dulden.  
 

(2) Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung besteht nur gegen 
über Personen, die vom Verband durch eine schriftliche 
Vollmacht als zur Einholung der Auskünfte oder zur Ein-
sicht und Besichtigung berechtigt ausgewiesen sind.  

 
(3) Die Absätze (1) und (2) gelten auch für Personen, die ohne  

Verbandsmitglied zu sein, zur Beitragsleistung herangezo-
gen werden oder herangezogen werden können mit der 
Maßgabe, dass sie nur insoweit zur Offenlegung von Tat-
sachen und Rechtsverhältnissen verpflichtet sind, als dies 
für die Festlegung ihrer Beiträge erforderlich ist.  

 
(4) Unbeschadet dessen wird der Beitrag nach pflichtgemä- 

ßem Ermessen durch den Vorstand geschätzt, wenn den 
Verpflichtungen gem. Abs. (1) und (3) nicht entsprochen 
wird oder es dem Verband ohne eigenes Verschulden 
nicht möglich ist, den Beitrag zu ermitteln.  

 
 
 

§ 33 
Hebung der Verbandsbeiträge 

 
(1) Der Verband hebt die Beiträge in der Regel vierteljährlich  

im Voraus durch Beitragsbescheid.  
 
(2) Soweit es für das Unternehmen des Verbandes erforder- 

lich ist, können Geldbeiträge vor der Ermittlung des Bei-
tragsverhältnisses als vorläufige Beiträge (Vorausleistun-
gen) festgesetzt und eingezogen werden. Diese Beiträge 
sind soweit wie möglich dem Beitragsverhältnis, im Übri-
gen der Billigkeit entsprechend zu bemessen.  
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(3) Jedem Verbandsmitglied und jedem zur Zahlung von Bei- 
trägen oder zur Erstattung von Mehrkosten verpflichteten 
Nichtmitglied ist auf Verlangen Einsicht in die es betreffen-
den Beitragsunterlagen zu gewähren.  

 
(4) Werden Beiträge nicht fristgerecht entrichtet, so werden  

Säumniszuschläge erhoben. Diese betragen 1 v. H. des 
rückständigen Betrages für jeden angefangenen Monat 
vom Fälligkeitstag an gerechnet.  

 
(5) Für die Verjährung sind die Bestimmungen der Abgaben- 

ordnung entsprechend anzuwenden.  
 
 

§ 34 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Für die Rechtsbehelfe gelten die allgemeinen Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit dem Nieder-
sächsischen Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichts-ord-
nung.  
 
 

§ 35 
Zwangsvollstreckung 

 
Die auf Gesetz oder Satzung beruhenden Forderungen des 
Verbandes können im Verwaltungszwangsweg vollstreckt 
werden. Das Verfahren richtet sich nach dem Nds. Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz. 
 
 
 

Abschnitt 5 
Anordnungsbefugnis, Zwang 

 
§ 36 

Anordnungsbefugnis 
 
(1) Anordnungsbefugt sind Vorstand, Geschäftsführer und die  

von ihm beauftragten Dienstkräfte des Verbandes.  
 
(2) Die Mitglieder und die aufgrund eines vom Eigentümer ab- 

geleiteten Rechts Nutzungsberechtigten haben die auf 
Gesetz oder nach Abs. (1) beruhenden Anordnungen zu 
befolgen.  

 
(3) Der Vollzug der Anordnungen des Verbandes richtet sich  

nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Niedersachsen in Verbindung mit dem 
Niedersächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
(NVWVG) in der jeweils gültigen Fassung.  

 
 

Abschnitt 6 
Dienstkräfte, Bekanntmachungen, Änderungen der 

Satzung, Aufsicht 
 

§ 37 
Dienstkräfte 

 
(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben beschäftigt der Verband ne- 

ben dem Geschäftsführer einen Verbandsingenieur, einen 
Kassenleiter und weitere Dienstkräfte gemäß Stellenplan.  

 
(2) Der Verband kann Beamte auf Lebenszeit, auf Probe, auf  

Widerruf und Ehrenbeamte haben. Die Rechtsverhältnisse 
der Beamten bestimmen sich nach dem Nds. Beamtenge-
setz in der jeweils geltenden Fassung. 

(3) Dienstkräfte des Verbandes dürfen nicht dem Vorstand  
und dem Verbandsausschuss angehören.  

 
(4) Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter des Geschäftsführers.  

Für die übrigen Dienstkräfte ist Dienstvorgesetzter der Ge-
schäftsführer. 

 
(5) Dem Geschäftsführer obliegt die Einstellung und Entlas- 

sung der nicht in § 20 (2) Ziff.8 genannten Dienstkräfte des 
Verbandes im Rahmen des Stellenplanes. 

 
 

 
§ 38 

Bekanntmachungen 
 
(1) Die Satzung des Verbandes und alle Änderungssatzungen  

werden von der Aufsichtsbehörde im Amtsblatt für den 
Landkreis Osnabrück und im Amtsblatt der Stadt Osna-
brück bekannt gemacht. 

 
(2) Die weiteren im Wasserverbandsgesetz vorgeschriebenen  

öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen in den Gemein-
den, auf die sich der Verband erstreckt, nach den Vor-
schriften des Niedersächsischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes über öffentliche Bekanntmachungen in förmli-
chen Verwaltungsverfahren. 

 
(3) Die übrigen Bekanntmachungen erfolgen in den im Ver- 

bandsgebiet erscheinenden Tageszeitungen unter der Ru-
brik „Amtliche Bekanntmachungen". Für die Bekanntma-
chung längerer Urkunden genügt die Bekanntmachung 
des Ortes sowie der Dauer und der Tageszeit der Einsicht-
nahmemöglichkeit. 
 

(4) Die Bekanntmachungen des Verbandes sind unter Anga- 
be der Bezeichnung des Verbandes vom Vorsteher und 
Geschäftsführer zu unterschreiben. 

 
 
 

§ 39 
Aufsicht 

 
(1) Der Verband steht unter der Rechtsaufsicht des Landkrei- 

ses Osnabrück in Osnabrück. Die Aufsichtsbehörde kann 
sich, auch durch Beauftragte, über die Angelegenheiten 
des Verbands unterrichten. Sie kann mündliche und 
schriftliche Berichte verlangen, Akten und andere Unterla-
gen anfordern sowie an Ort und Stelle Prüfungen und Be-
sichtigungen vornehmen.  

 
(2) Die Aufsichtsbehörde ist unter Angabe der Tagesordnung  

zu den Sitzungen der Verbandsorgane einzuladen; ihrem 
Vertreter ist auf Verlangen das Wort zu erteilen.  

 
 
 

§ 40 
Zustimmung zu Geschäften 

 
(1) Der Verband bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde  
     1.   zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögensge- 

genständen,  
     2.   zur Aufnahme von Darlehen, die über 50.000,- € hi- 

nausgehen,  
     3.   zur Übernahme von Bürgschaften, zu Verpflichtungen  

aus Gewährverträgen und zur Bestellung von Sicher-
heiten,  
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     4.   zu Rechtsgeschäften mit einem Vorstandsmitglied ein- 
schließlich der Vereinbarung von Vergütungen, soweit 
sie über den Ersatz von Aufwendungen hinausgehen.  

 
(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften erforder- 

lich, die einem in Absatz 1 genannten Geschäft wirtschaft-
lich gleichkommen.  

 
(3) Zur Aufnahme von Kassenkredit genügt eine allgemeine  

Zustimmung mit Begrenzung auf einen Höchstbetrag im 
Rahmen des Haushaltsplanes.  

 
(4) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb ei- 

nes Monats nach Eingang der Anzeige bei der Aufsichts-
behörde versagt wird. In begründeten Einzelfällen kann 
die Aufsichtsbehörde die Frist durch Zwischenbescheid 
um einen Monat verlängern.  

 
 
 

§ 41 
Verschwiegenheitspflicht 

 
(1) Vorstandsmitglieder, die Mitglieder des Verbandausschus- 

ses und die Dienstkräfte des Verbandes sind verpflichtet, 
über alle ihnen bei der Durchführung ihrer Aufgaben be-
kannt werdenden Tatsachen und Rechtsverhältnisse Ver-
schwiegenheit zu bewahren.  

 
(2) Ehrenamtlich Tätige sind bei der Übernahme ihrer Aufga- 

ben zur Verschwiegenheit besonders zu verpflichten. Die 
Verpflichtung ist aktenkundig zu machen.  

 
(3) Im Übrigen bleiben die Vorschriften des Niedersächsi- 

schen Verwaltungsverfahrensgesetzes über die Ver-
schwiegenheitspflicht unberührt.  

 
 
 

§ 42 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.04.2023 in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Unterhaltungsverbandes  

Nr. 96 „Hase – Bever“ vom 03.07.2008 in den Änderungs-
fassungen vom 17.12.2013 sowie vom 19.12.2017 außer 
Kraft.  

 
 
Osnabrück, den 19.12.2022 
 

(Siegel) 
Große Albers                                                                  Lefken 
(Verbandsvorsteher)                                 (Ausschussmitglied) 
 
 
Ich genehmige hiermit gem. § 58 Abs. 2 WVG die vorstehen-
de am 19.12.2022 vom Ausschuss des Unterhaltungsverban-
des Nr. 96 „Hase – Bever“ beschlossene Satzung des Unter-
haltungsverbandes Nr. 96 „Hase – Bever“.  
 
 
Osnabrück, den 27.02.2023 
 

Landkreis Osnabrück 
Die Landrätin 

Fachdienst Umwelt 
i. A. Bredol 

Anlage 
zu § 31 (5) der Satzung des Unterhaltungsverbandes 

Nr. 96 „Hase – Bever“ 
 

Veranlagungsregeln 
 
1.   Beitragssatz  

Der Beitragssatz wird vom Verbandsausschuss für das 
Haushaltsjahr festgesetzt. Der Satz für den Flächenbei-
trag wird in der Einheit EURO/ha (Hektarsatz) ausge-
drückt. Der Satz für den Erschwernisbeitrag und den Er-
satz der Mehrkosten hat die Einheit EURO/ha-Gleichwert. 

 
2.   Flächenbeiträge  

Der Flächenbeitrag gem. § 31 (1) wird errechnet als Pro-
dukt aus Hektarsatz und Gesamtgröße der Flächen, für 
die der Beitragspflichtige veranlagt wird. Von den Eigentü-
mern grundsteuerfreier Flächen wird der Flächenbeitrag 
für jeden Bestandsnachweis einzeln erhoben. Die Ge-
meinden werden veranlagt mit ihrer übrigen im Auszug 
aus dem Liegenschaftskataster - Liegenschaftsbuch - 
nachgewiesenen Fläche der tatsächlichen Nutzung. Maß-
geblich sind die Verhältnisse am Ende des vorletzten dem 
Veranlagungszeitraum vorangegangenen Jahres. Die Hö-
he des Mindestbeitrages wird durch den Haushaltsplan 
festgelegt. Dieser Mindestbeitrag setzt sich aus den He-
bungskosten und aus einem pauschalierten Kostenanteil 
für die Erfüllung der Verbandsaufgaben zusammen.  

 
3.  Erschwernisbeiträge  

Erschwernisse für die Gewässerunterhaltung gehen aus 
von bebauten Grundstücken, Straßen, Eisenbahnanlagen, 
Sport- und Grünanlagen, Schutzflächen, Abbauland, Stau-
wehren, Schleusen, Brückenanlagen, Ufereinfassungen, 
Wasser- und Abwassereinleitungen. Erschwernisbeiträge 
gem. § 31 (2) der Satzung werden zusätzlich zu den Flä-
chenbeiträgen erhoben. Es wird ein Mindestbeitrag erho-
ben, dessen Höhe durch den Haushaltsplan festgelegt 
wird. Der Mindestbeitrag setzt sich aus den Hebungskos-
ten und aus einem pauschalierten Kostenanteil für die Er-
füllung der Verbandsaufgaben zusammen. Sind die Er-
schwerniskosten dem Betrag nach feststellbar, wird ein 
Beitrag in Höhe der tatsächlichen Erschwerniskosten er-
hoben.  

 
3.1 Erschwernisse durch verstärkten Wasserabfluss 

Als Erschwernisse solcher Art gelten folgende mit Ken-
nung und ggf. Funktion im ALKIS bezeichneten Flächen, 
Einrichtungen und Anlagen. Sind keine Werte für die Funk-
tion einer Objektart angegeben, werden alle der Kennung 
zugeordneten Funktionen veranlagt. Ist hinter der Angabe 
des Wertes für eine Funktion einer Objektart der Zusatz 
„ff.“ („und folgende“) vermerkt, werden auch alle die im AL-
KIS nachgewiesenen Differenzierungen der Funktion ver-
anlagt, deren Werte die gleichen beiden führenden Ziffern 
des angegebenen Funktionswertes enthalten (Beispiel: 
41002/1700 ff. – Industrie und Gewerbe enthält auch 
41002/1710 – Produktion). 

 
3.11 Folgende im Objektartenkatalog für die Bestandsda- 

ten des ALKIS bezeichneten Flächen werden mit dem 
dreifachen Wert der tatsächlichen Flächengröße zu-
sätzlich veranlagt: 

 
Kennung Funktion                                            Bezeichnung 
 
 
41001                                                               Wohnbaufläche 
41002                                         Industrie- und Gewerbefläche 



41003                                                                               Halde 
41004                                                               Bergbaubetrieb 
41005                                           Tagebau, Grube, Steinbruch 
41006       2100 ff.                            Gebäude- und Freifläche, 
                                                       Mischnutzung mit Wohnen 
41006       2700 ff.                            Gebäude- und Freifläche,  
                                                         Land- und Forstwirtschaft 
41007                                         Fläche besonderer funktiona- 
                                                                               ler Prägung  
41008 4001                              Sport-, Freizeit und Erholungs- 
                                                    fläche (SFE), Gebäude- und 
                                                   Freifläche Sport, Freizeit und  
                                                                                   Erholung 
41008 4200 ff.                                           SFE, Freizeitanlage 
41008 4300 ff.                                        SFE, Erholungsfläche
       
41009       9401                                 Gebäude- und Freifläche  
                                                                                    Friedhof 
42001                                                               Straßenverkehr 
42002                                             Straße gem. Kennung 71001 –  
                                                              Klassifizierung nach Straßenrecht –  
                                                               Funktionen 1110, 1120, 1130, 1140  
42009                                                                                Platz 
42010                                                                    Bahnverkehr 
42014                                                                    Bahnstrecke 
42015                                                                     Flugverkehr 
42016                                                                 Schiffsverkehr 
 
 
 
3.12 Folgende im Objektartenkatalog für die Bestandsda- 

ten des ALKIS bezeichneten Flächen werden mit dem 
zweieinhalbfachen Wert der tatsächlichen Flächen-
größe zusätzlich veranlagt: 

 
Kennung Funktion                                            Bezeichnung 
 
42002                                             Straße gem. Kennung 71001 –  
                                                              Klassifizierung nach Straßenrecht –  
                                                       Funktionen 1150,1160,1170,1180,1190 
42006                                                                                 Weg 
 
 
 
3.13 Folgende im Objektartenkatalog für die Bestandsda- 

ten des ALKIS bezeichneten Flächen werden mit dem 
einfachen Wert der tatsächlichen Flächengröße zu-
sätzlich veranlagt: 

 
Kennung Funktion                                            Bezeichnung 
 
41008       4100 ff.                           Sport-, Freizeit- und Erho- 
                                                          lungsfläche, Sportanlage 
41008       4400 ff.                           Sport-, Freizeit- und Erho- 
                     q                                   lungsfläche, Grünanlage 
41009       9402                           Friedhof, Friedhof (ohne Ge- 
                                                                                      bäude) 
41009       9403                                  Friedhof, Friedhof (Park) 
41009       9404                        Friedhof, Historischer Friedhof 
61003                                                         Damm, Wall, Deich 
 
 
3.2 Erschwerung der Unterhaltung durch Bauwerke und  

andere Anlagen im und am Gewässer 
  
3.21    Brücken und Uferanlagen  
3.211   Widerlager von Brücken und Betriebsanlagen von  

Rückhaltebecken werden mit 0,3 ha-GW je angefan-
genen lfdm zusätzlich veranlagt. 

3.212  Pfeiler von Brücken und Betriebsanlagen von Rückhal- 
tebecken werden mit 0,6 ha-GW je angefangenen lfdm 
zusätzlich veranlagt. 
 

3.213  Bebaute Ufer (Häuser, lndustrieanlagen, Stützmauern  
und Spundwände mit aufstehenden Mauern bzw. ent-
sprechenden festen Einzäunungen) je lfdm 0,3 ha-GW 
 

3.214  Ufergrundstücke, die wegen ihrer Nutzung oder Ge- 
staltung die Unterhaltung des Gewässers erschweren, 
(z. B. Hausgrundstücke, Gärten, Baumbestände, 
Gleisanlagen u. ä. werden mit 0,2 ha-GW/lfdm zusätz-
lich veranlagt, 
 

3.215  Längere überbaute oder verrohrte Gewässerstrecken,  
das sind über das Maß der Verkehrswegebreite hi-
nausgehende Überbrückungen bzw. Verrohrungen 
werden mit 0,6 ha-GW/lfdm Gewässerstrecke zusätz-
lich veranlagt. 

 
3.22    Stauanlagen und Schleusen  

Der durch Bestand oder Betrieb einer Stauanlage ver-
ursachte Mehraufwand wird in Höhe der tatsächlich 
entstandenen Kosten veranlagt. Mehraufwendungen 
sind insbesondere: Sedimententnahmen und Bö-
schungssicherungsmaßnahmen im staubeeinflussten 
Gewässerabschnitt, Sicherungsmaßnahmen gegen 
Eisversatz, Entnahme von Eis, Sohl- und Böschungs-
sicherung unterhalb von Stauanlagen im Bereich der 
Energieumwandlungsstrecke. 

 
3.23    Rückhaltebecken 

Der durch Bestand oder Betrieb eines Rückhaltebe-
ckens verursachte Mehraufwand wird in Höhe der tat-
sächlich entstandenen Kosten veranlagt. Mehraufwen-
dungen sind insbesondere: Kosten für die Anfertigung 
oder Beschaffung von Bestandsplänen; Entnahme und 
Beseitigung von Sediment oder Aufwuchs, Mahd des 
Beckens mit Ausnahme eines durchgehenden Gewäs-
sers II. Ordnung; Mähgutabfuhr, Sammlung und Besei-
tigung von Unrat; Kosten für die Unterhaltung der Be-
triebseinrichtungen; Kosten für die Bekämpfung von 
Wühltieren. 

 
Es handelt sich nicht um eine abschließende Aufzäh-
lung. Veranlagt wird der Betreiber. Die Erschwerung 
der Unterhaltung eines durchgehenden Gewässers 
durch erforderliche Mähgutabfuhr, Überbauung oder 
Überbrückung durch Betriebseinrichtungen des Rück-
halte-beckens, Entnahme- und Einleitungsbauwerke 
bei Rückhaltebecken im Nebenschluss werden nach 
Veranlagungsregeln Ziff. 3.211, 3.212 und 3.24 beson-
ders veranlagt. 

 
3.24    Mähgutabfuhr  

Mähgutabfuhr wird mit 0,1 ha-GW/lfdm Uferstrecke 
(einseitig) zusätzlich veranlagt.  

 
 
3.3 Wasser- und Abwassereinleitungen  
 
3.31    Wassereinleitungen (Wassermenge)  
3.311   Einleiter von mechanisch oder biologisch gereinigten  

Abwässern werden je 25.000 m3 jährlich eingeleiteter 
Wassermenge mit 1 ha-GW veranlagt.  
 

3.312  Die Einleiter von Kühlwässern werden für je 10.000 m3  
jährlich eingeleiteter Wassermenge mit 1 ha-GW ver-
anlagt. 
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3.313  Die eingeleitete Wassermenge wird mittels Wasser- 
mengenmessgerät ermittelt. 

 
3.32    Abwassereinleitungen (Wasserqualität) 

Die Einleitung von Abwässern aller Art ist wegen der 
damit verbundenen Belastung des Vorfluters zu veran-
lagen. Grundlage für die Ermittlung sind die Untersu-
chungsergebnisse der nach den Maßgaben der Einlei-
tungserlaubnisse zu ziehenden und von einer amtli-
chen oder amtlich zugelassenen Stelle zu untersu-
chenden Abwasserproben hinsichtlich der Werte für 
BSB5 und absetzbare Stoffe.  
 
Bei Einleitung von Abwässern, bei denen Untersu-
chungsergebnisse nach Satz 2 nicht vorliegen, wird 
die Erschwernis durch ein gesondert anzuforderndes 
Gutachten einer amtlichen oder amtlich zugelassenen 
Stelle festgelegt. Gutachterkosten gelten als Er-
schwerniskosten.  

 
3.321  Der Erschwernisbeitrag für die Abwässer wird entspre- 

chend der Abbauleistung der Kläranlage ermittelt, und 
zwar nach der Formel: Erschwernisbeitrag für Abwäs-
ser = EGW x 0,060 x 365 x Reinigungsfaktor x Bei-
tragssatz / 100 

 
 
Der Reinigungsfaktor ergibt sich aus folgender Tabelle:  
 
Restverschmutzung mg/l BSB 5                    Reinigungsfaktor  
                                                                 (Zwischenwerte sind  
                                                                        zu interpolieren) 
    0 –     5                                                                         0,01  
    5 –   20                                                               0,01 – 0,05 
  20 –   40                                                                 0,05 – 0,1 
  40 – 100                                                                 0,1   – 0,5 
100 – 150                                                                  0,5   – 1,0 
über 150                                                                      1,5 
 
 
3.322  Für mechanische Kläranlagen und nicht an die ge- 

meindliche Kanalisation angeschlossene Einwohner 
(z. B. 3-Kammer-Kläranlagen, Verrieselungen u. ä.) 
wird ein Reinigungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt.  
 

3.323  Die Einleiter von gewerblichen und industriellen Ab- 
wässern werden, soweit es sich um fäulnisfähige Ab-
wässer handelt, ebenfalls nach der unter 3.321 ge-
nannten Formel veranlagt.  
 

3.324  Werden schwer abbaubare Abwässer eingeleitet, ins- 
besondere aus der Stahl, Metall- und Papierindustrie, 
ist die Erschwernis durch ein gesondert anzufordern-
des Gutachten einer amtlichen oder amtlich zugelas-
senen Stelle festzulegen. Gutachterkosten gelten als 
Erschwerniskosten.  
 

3.325  Werden mit dem Abwasser zusätzlich absetzbare Stof- 
fe eingeleitet, die über der in der Bewilligung oder Er-
laubnis zugelassenen Menge (mg/l bzw. ml/l) liegen, 
so werden diese für je 100 kg jährliche Menge (bei An-
gaben in ml/l wird durch gewichtsanalytische Bestim-
mung der absetzbaren Stoffe die Bezugsgröße in mg/l 
ermittelt) mit 1 ha-GW zusätzlich veranlagt.  

 
 
4.   Mehrkostenersatz  

Der Ersatz von Mehrkosten gem. § 31 (3) der Satzung 
wird, soweit die Mehrkosten dem Betrag nach feststellbar 

sind, in Höhe der tatsächlichen Mehrkosten verlangt. Ist 
der Betrag nicht feststellbar, so richtet sich der Mehrkos-
tenersatz nach den Veranlagungsregeln für die Erschwer-
nisbeiträge gem. Ziff. 3 der Veranlagungsregeln.  

 
 
5.  Unterhaltungspflichten aufgrund besonderer Titel 

(§ 40 (2) WHG, § 73 NWG)  
Unterhaltungspflichten aufgrund besonderer Titel bleiben 
unbeschadet der Veranlagung nach diesen Veranlagungs-
regeln bestehen.  
 
Auf Antrag kann der Unterhaltungsverband, sofern dieses 
im Interesse übergeordneter wasserwirtschaftlicher Ge-
sichtspunkte zweckmäßig ist, anstelle des Unterhaltungs-
pflichtigen die Unterhaltungsaufgaben durchführen. In die-
sem Falle hat der Unterhaltungspflichtige dem Verband 
die Unterhaltungskosten in entsprechender Anwendung 
der vorstehenden Veranlagungsregeln zu vergüten. 
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Zusammenschluss  

des Unterhaltungsverbandes Nr. 97 „Mittlere Hase“  
mit dem Wasser- und Bodenverband  

„Artländer Melioration“ 
 
 
In einem Verfahren nach § 60 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – 
WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. l S. 405) in der zurzeit 
gültigen Fassung wird der im Landkreis Osnabrück ansässige 
Wasser- und Bodenverband „Artländer Melioration“ seine Auf-
gaben, sein Vermögen und seine Verpflichtungen als Ganzes 
auf den ebenfalls im Landkreis Osnabrück ansässigen Unter-
haltungsverband Nr. 97 „Mittlere Hase“ übertragen.  
 
Die diesbezüglich gefassten Beschlüsse des Unterhaltungs-
verbandes Nr. 97 „Mittlere Hase“ vom 22.11.2022 und des 
Wasser- und Bodenverbandes „Artländer Melioration“ vom 
14.12.2022 sind am 01.03.2023 gemäß § 60 Abs. 2 WVG i. V. 
m. § 58 Abs. 2 S. 1 WVG aufsichtsbehördlich genehmigt wor-
den.  
 
Der Zusammenschluss wird am 01.01.2024 wirksam. Gleich-
zeitig gilt der Wasser- und Bodenverband „Artländer Meliora-
tion“ als aufgelöst.  
 
 
Osnabrück, 01.03.2023 
 
 

Landkreis Osnabrück 
Die Landrätin 

Fachdienst Umwelt 
i. A. Bredol 
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Verbandsgebiet Unterhaltungsverband Nr. 96  „Hase - Bever“

Quelle: Open Street Map

(Maßstab verkleinert)



B. Bekanntmachungen der kreisangehörigen Städte, Gemeinden 
Samtgemeinden und der Zweckverbände 
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Bekanntmachung 
des Beschlusses des Rates der Stadt Bad Iburg über 

den konsolidierten Gesamtabschluss  
und die Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 

 
 
Der Rat der Stadt Bad Iburg hat in seiner Sitzung am 
16.02.2023 gem. § 129 NKomVG in Verbindung mit § 58 Abs. 
1 Nr. 10 NKomVG folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Rat stellt den Gesamtabschluss 2021 nach Prüfung 
durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osna-
brück in der vorliegenden Form fest. Der Gesamtbilanzgewinn 
in Höhe von 1.922.464,59 € wird unter der Bilanz Pos. 1.6 auf 
der Passivseite ausgewiesen bei einem Gesamtjahresfehlbe-
trag von -658.698,81 €. 
 
Dem Bürgermeister wird Entlastung erteilt.“  
 
Der konsolidierte Gesamtabschluss 2021 sowie der Konsoli-
dierungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkrei-
ses Osnabrück liegen in der Zeit vom 16.03.2023 bis 
24.03.2023 zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Bad 
Iburg, Am Gografenhof 4, 49186 Bad Iburg, Zimmer 21, wäh-
rend der Sprechzeiten öffentlich aus.  
 
 
Bad Iburg, 17.02.2023  
 
 

Stadt Bad Iburg 
(Siegel)                      Der Bürgermeister 

Große-Albers 
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Bekanntmachung 
des Beschlusses des Rates der Stadt Bad Iburg über 

den konsolidierten Gesamtabschluss  
und die Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 

 
 
Der Rat der Stadt Bad Iburg hat in seiner Sitzung am 
16.02.2023 gem. § 129 NKomVG in Verbindung mit § 58 Abs. 
1 Nr. 10 NKomVG folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Rat stellt den Gesamtabschluss 2020 nach Prüfung 
durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osna-
brück in der vorliegenden Form fest. Der Gesamtbilanzgewinn 
in Höhe von 2.504.085,97 € wird unter der Bilanz Pos. 1.6 auf 
der Passivseite ausgewiesen bei einem Gesamtjahresfehlbe-
trag von -43.370,45 €. 
 
Dem Bürgermeister wird Entlastung erteilt.“ 
 
Der konsolidierte Gesamtabschluss 2020 sowie der Konsoli-
dierungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkrei-
ses Osnabrück liegen in der Zeit vom 16.03.2023 bis 
24.03.2023 zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Bad 
Iburg, Am Gografenhof 4, 49186 Bad Iburg, Zimmer 21, wäh-
rend der Sprechzeiten öffentlich aus.  
 
Bad Iburg, 17.02.2023                                                              

Stadt Bad Iburg 
(Siegel)                      Der Bürgermeister 

Große-Albers 
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Bekanntmachung 

des Beschlusses des Rates der Stadt Bad Iburg über 
den Jahresabschluss und die Entlastung  

für das Haushaltsjahr 2021 
 
 
Der Rat der Stadt Bad Iburg hat in seiner Sitzung am 
16.02.2023 gem. § 129 NKomVG in Verbindung mit § 58 Abs. 
1 Nr. 10 NKomVG folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Rat der Stadt Bad Iburg beschließt den Jahresabschluss 
2021 nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Osnabrück in der vorliegenden Form. Der Jah-
resfehlbetrag in Höhe von 679.072,30 € wird in voller Höhe 
vorgetragen. 
 
 
Dem Bürgermeister wird Entlastung erteilt.“ 
 
Der Jahresabschluss 2021 sowie der Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Osnabrück liegen 
in der Zeit vom 16.03.2023 bis 24.03.2023 zur Einsichtnahme 
im Rathaus der Stadt Bad Iburg, Am Gografenhof 4, 49186 
Bad Iburg, Zimmer 21, während der Sprechzeiten öffentlich 
aus.  
 
 
Bad Iburg, 17.02.2023  
 
 

Stadt Bad Iburg 
(Siegel)                      Der Bürgermeister 

Große-Albers 
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Bekanntmachung 
des Beschlusses des Rates der  

Gemeinde Bad Rothenfelde  
über die Feststellung der Jahresabschlüsse,  

die Entlastungserteilung  
sowie die Ergebnisverwendung  

für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 
 
 
Der Rat der Gemeinde Bad Rothenfelde hat in seiner Sitzung 
am 29. September 2022 gemäß § 129 Abs. 1 i. V. m. § 58 Abs. 
1 Nr. 10 NKomVG folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes des Land-
kreises Osnabrück vom 29.07.2022 über die Prüfung der Jah-
resabschlüsse 2018, 2019 und 2020 werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Der Rat der Gemeinde Bad Rothenfelde beschließt die Jah-
resabschlüsse für die Jahre 2018, 2019 und 2020. 
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Dem Bürgermeister wird die Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.414.815,75 € setzt sich 
zusammen aus dem Überschuss im ordentlichen Ergebnis mit 
720.178,95 € und dem Überschuss im außerordentlichen Er-
gebnis mit 1.694.636,80 €. Der Überschuss im ordentlichen 
Ergebnis soll in Höhe von 720.178,95 € in die „Rücklagen aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ eingestellt wer-
den. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe 
von 1.694.636,80 € soll in die „Rücklagen aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses“ eingestellt werden.  
 
Die Rücklagen weisen damit zum 31.12.2018 einen Bestand 
von 720.178,95 € (ordentliches Ergebnis) und 5.484.754,46 € 
(außerordentliches Ergebnis) aus. 
 
Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 1.459.153,46 € setzt 
sich zusammen aus dem Überschuss im ordentlichen Ergeb-
nis mit 564.504,98 € und dem Überschuss im außerordentli-
chen Ergebnis mit 894.648,48 €. Der Überschuss im ordentli-
chen Ergebnis soll in Höhe von 564.504,98 € in die „Rückla-
gen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ einge-
stellt werden. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis 
in Höhe von 894.648,48 € soll in die „Rücklagen aus Über-
schüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ eingestellt 
werden. 
 
Die Rücklagen weisen damit zum 31.12.2019 einen Bestand 
von 1.284.683,93 € (ordentliches Ergebnis) und 6.379.402,94 
€ (außerordentliches Ergebnis) aus. 
 
Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 1.677.981,49 € setzt 
sich zusammen aus dem Überschuss im ordentlichen Ergeb-
nis mit 714.694,64 € und dem Überschuss im außerordentli-
chen Ergebnis mit 963.286,85 €. Der Überschuss im ordentli-
chen Ergebnis soll in Höhe von 714.694,64 € in die „Rückla-
gen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ einge-
stellt werden. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis 
in Höhe von 963.286,85 € soll in die „Rücklagen aus Über-
schüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ eingestellt 
werden. 
 
Die Rücklagen weisen damit zum 31.12.2020 einen Bestand 
von 1.999.378,57 € (ordentliches Ergebnis) und 7.342.689,79 
€ (außerordentliches Ergebnis) aus. 
 
 
Die Jahresrechnungen 2018, 2019 und 2020 sowie der 
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 
29.07.2022 liegen in der Zeit vom 20. bis 28. März 2023 zur 
Einsichtnahme in der Gemeindeverwaltung Bad Rothenfelde, 
Frankfurter Straße 3, 49214 Bad Rothenfelde, Kämmerei 
(Ostflügel, Raum 66), öffentlich aus. 
 
 
Bad Rothenfelde, 22. Februar 2023 
 
 

Gemeinde Bad Rothenfelde 
Rehkämper 

Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
der Stadt Georgsmarienhütte 

über das Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 288  

„Südlich Schulzentrum“ 
gem. Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung  

vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes  

vom 04.01.2023 (BGBI.2023 I Nr. 6) 
 
 
Der Rat der Stadt Georgsmarienhütte hat in seiner Sitzung 
am 15.12.2022 die im Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
und § 4 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellungnahmen der Öf-
fent-lichkeit sowie der berührten Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange, unter Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange gegen- und untereinander, bestätigt und be-
schlossen. Darüber hinaus hat der Rat in genannter Sitzung 
die im Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit so-
wie der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belan-
ge gegeneinander und untereinander bewertet, behandelt und 
beschlossen.  
 
Des Weiteren hat der Rat der Stadt Georgsmarienhütte den 
Bebauungsplan Nr. 288 „Südlich Schulzentrum“ einschließlich 
Begründung mit Umweltbericht als Satzung gemäß § 1 Abs. 3 
BauGB und § 10 BauGB i. V. m. § 58 NKomVG beschlossen.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann dem nach-
stehenden Planausschnitt (unmaßstäblich) entnommen wer-
den. 
 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung, LGLN (Landesamt für Landentwicklung 
Niedersachsen, Regionaldirektion Osnabrück) 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung der Stadt Georgsmarienhütte über 
den Bebauungsplan Nr. 288 „Südlich Schulzentrum“ wird hier-
mit gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 6 der Haupt-
satzung der Stadt Georgsmarienhütte in der aktuell gültigen 
Fassung ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan Nr. 288 „Südlich Schulzentrum“ in Kraft.  
 
Der Bebauungsplan liegt einschließlich der Begründung samt 
Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Absatz 1 BauGB ab dem Tage dieser Veröffentlichung 
im Rathaus der Stadt Georgsmarienhütte, Oeseder Straße 
85, Zimmer 242/243, 49124 Georgsmarienhütte zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. Während der Öffnungszeiten 
und nach Vereinbarung kann in die Planunterlagen Einsicht 
genommen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. 
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Hinweise: 
 
1)    Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch  

in der aktuell gültigen Fassung, kann der Entschädigungs-
berechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 
39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Ent-
schädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorste-
hend bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2)    Unbeachtlich werden gem. § 215 Abs. 1 BauGB 
 
      a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be- 

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, 

      b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB  
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und 

      c)  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel  
des Abwägungsvorganges, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung des zuvor genann-
ten Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt 
Georgsmarienhütte unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 

 
3)   Ist Gemäß § 10 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalver 

fassungsgesetz (NKomVG) in der aktuell gültigen Fas-
sung, eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die im NKomVG enthalten oder auf-
grund des NKomVG erlassen worden sind, zustande ge-
kommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Verkündung 
der Satzung gegenüber der Stadt Georgsmarienhütte gel-
tend gemacht worden ist. Dieses gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Genehmigung oder die Verkündung der 
Satzung verletzt worden sind. Die verletzte Vorschrift und 
die Tatsache, die den Mangel ergibt, sind bei der Geltend-
machung zu bezeichnen. 

 
 
Georgsmarienhütte, 22.02.2023 
  
 

Stadt Georgsmarienhütte  
(Siegel)                                Bahlo 

Die Bürgermeisterin  
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Bekanntmachung 
der Stadt Georgsmarienhütte 

über das Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 285  
„Südlich Panoramabad“ 

gem. Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung  
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes  
vom 04.01.2023 (BGBI.2023 I Nr. 6) 

 
 
Der Rat der Stadt Georgsmarienhütte hat in seiner Sitzung 
am 15.12.2022 die im Verfahren gemäß §§ 3 Abs. 1 u. 3 Abs. 

2 BauGB und §§ 4 Abs. 1 u. 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der berührten Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange, unter Abwä-
gung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und unter-
einander, bestätigt und beschlossen. Darüber hinaus hat der 
Rat in genannter Sitzung die im Verfahren gemäß § 4a Abs. 2 
BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB ab-
gegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der be-
rührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen-
einander und untereinander bewertet, behandelt und be-
schlossen.  
 
Des Weiteren hat der Rat der Stadt Georgsmarienhütte den 
Bebauungsplan Nr. 285 „Südlich Panoramabad“ einschließ-
lich Begründung mit Umweltbericht als Satzung gemäß § 1 
Abs. 3 BauGB und § 10 BauGB i. V. m. § 58 NKomVG be-
schlossen.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann dem nach-
stehenden Planausschnitt (unmaßstäblich) entnommen wer-
den. 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung, LGLN (Landesamt für Landentwicklung 
Niedersachsen, Regionaldirektion Osnabrück) 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung der Stadt Georgsmarienhütte über 
den Bebauungsplan Nr. 288 „Südlich Panoramabad“ wird 
hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 6 der 
Hauptsatzung der Stadt Georgsmarienhütte in der aktuell gül-
tigen Fassung ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan Nr. 288 „Südlich Panoramabad“ in Kraft.  
 
Der Bebauungsplan liegt einschließlich der Begründung samt 
Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Absatz 1 BauGB ab dem Tage dieser Veröffentlichung 
im Rathaus der Stadt Georgsmarienhütte, Oeseder Straße 
85, Zimmer 242/243, 49124 Georgsmarienhütte zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. Während der Öffnungszeiten 
und nach Vereinbarung kann in die Planunterlagen Einsicht 
genommen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. 
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Hinweise: 
 
1)   Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch  

in der aktuell gültigen Fassung, kann der Entschädigungs-
berechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 
39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Ent-
schädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorste-
hend bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2)   Unbeachtlich werden gem. § 215 Abs. 1 BauGB 
 
     a)   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be- 

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, 

     b)   eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB  
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und 

     c)   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel  
des Abwägungsvorganges, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung des zuvor genann-
ten Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt 
Georgsmarienhütte unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 

 
3)   Ist Gemäß § 10 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalver 

fassungsgesetz (NKomVG) in der aktuell gültigen Fas-
sung, eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die im NKomVG enthalten oder auf-
grund des NKomVG erlassen worden sind, zustande ge-
kommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Verkündung 
der Satzung gegenüber der Stadt Georgsmarienhütte gel-
tend gemacht worden ist. Dieses gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Genehmigung oder die Verkündung der 
Satzung verletzt worden sind. Die verletzte Vorschrift und 
die Tatsache, die den Mangel ergibt, sind bei der Geltend-
machung zu bezeichnen. 

 
 
Georgsmarienhütte, 22.02.2023 
  
 

Stadt Georgsmarienhütte  
(Siegel)                                Bahlo 

Die Bürgermeisterin 
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1. Haushaltssatzung  
der Gemeinde Stadt Bramsche  

für das Haushaltsjahr 2023 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bramsche in der Sitzung 
am 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 

1.   im Ergebnishaushalt 
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
1.1 der ordentlichen Erträge auf                     62.056.800 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf        66.278.600 Euro 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf                  32.000 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf               0 Euro 
 
2.   im Finanzhaushalt 
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit                                  59.912.300 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit                                  61.371.800 Euro 
2.3 der Einzahlungen für  
     Investitionstätigkeit                                     4.238.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für  
     Investitionstätigkeit                                   12.495.500 Euro 
2.5 der Einzahlungen für  
     Finanzierungstätigkeit                                 8.257.500 Euro 
2.6 der Auszahlungen für  
     Finanzierungstätigkeit                                 2.553.600 Euro 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes     72.407.800 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes    76.420.900 Euro 
 
Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebs für 
das Haushaltsjahr 2023 wird mit 
 
Erträgen im Erfolgsplan                                    4.019.676 Euro 
Aufwendungen im Erfolgsplan                         3.897.384 Euro 
Betriebsergebnis                                                 122.292 Euro 
 
Einnahmen (Mittelherkunft) im Finanzplan      2.059.007 Euro 
Ausgaben (Mittelbedarf) im Finanzplan           2.059.007 Euro 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 8.257.500 Euro festgesetzt. 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen im 
Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes wird auf 
722.302,75 Euro festgesetzt. 
 
 
 
  

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 
auf 22.120.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 Euro 
festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushalts-
jahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Ab-
wasserbeseitigungsbetriebes in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt. 
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§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt: 
 
1.   Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
     (Grundsteuer A)                                                    340 V. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                   350 V. H. 
 
2.   Gewerbesteuer                                                     370 V. H. 
  
 
Bramsche, den 08.12.2022  

 
 

Pahlmann 
Bürgermeister  

 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Osnabrück – Kommunalaufsicht – hat die ge-
nehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung (§§ 2 und 
3) mit Verfügung vom 23.02.2023 unter dem Aktenzeichen: 
11.3 Re genehmigt. 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 liegt gemäß § 
114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 15.03.2023 bis zum 
24.03.2023 im Rathaus der Stadt Bramsche, Hasestr. 11, Zim-
mer O 05, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus. 
 
 
Bramsche, den 15.03.2023  
 
 

Stadt Bramsche  
Der Bürgermeister 

Pahlmann 
 
 
 
Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück Nr. 5, 15. März 2023 
 
 
71 

Amtliche Bekanntmachung 
Widmung von Gemeindestraßen für den öffentlichen 

Straßenverkehr in der Gemeinde Bohmte 
 
 
Folgende in der Gemeinde Bohmte, Landkreis Osnabrück, 
gebauten Straßen werden gemäß § 6 des Niedersächsischen 
Straßengesetzes in der Fassung vom 24.09.1980 (Nds. GVBl. 
S. 359), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
16.12.2021 (Nds. GVBl. S. 911), mit sofortiger Wirkung als 
Gemeindestraße für den öffentlichen Straßenverkehr gewid-
met: 
 
1)   Gemeindestraßen 
     a) „Am Mühlenfeld“ 00134 - Gemarkung Bohmte, Flur 40,  
                                                                            Flurstück 306 
     b) „Sonnenbrink“ 00163     - Gemarkung Bohmte, Flur 40,  
                                                                            Flurstück 321 
     c) „Sonnenfeld“ 00161        - Gemarkung Bohmte, Flur 42,  
                                                                              Flurstück 49 
 
2)   Fuß- und Radweg (schraffierte Flächen) 

     a) „Am Mühlenfeld“ 00134  - Gemarkung Bohmte, Flur 40,  
                                                                            Flurstück 306 
     b) „Sonnenbrink“ 00163     - Gemarkung Bohmte, Flur 40,  
                                                                            Flurstück 321 
     c) „Sonnenfeld“ 00161        - Gemarkung Bohmte, Flur 42,  
                                                                              Flurstück 50 

  
Der Planskizze (ohne Maßstab) ist Bestandteil dieser Be-
kanntmachung. 
 
Rechtbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Osnabrück, Ha-
kenstraße 15, 49074 Osnabrück schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben wer-
den. Die Klage ist gegen die Gemeinde Bohmte, Bremer Stra-
ße 4, 49163 Bohmte zu richten. 
 
 

Die Bürgermeisterin 
i. V. Lutz Birkemeyer 
Erster Gemeinderat 
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Bekanntmachung 
des Bebauungsplanes Nr. 351  

„Ortskern östlich Bahnhof“ 
der Gemeinde Bad Laer 

mit örtlichen Bauvorschriften 
 
 
Der Rat der Gemeinde Bad Laer hat den Bebauungsplan Nr. 
351 „Ortskern östlich Bahnhof“, bestehend aus der Planzeich-
nung mit örtlichen Bauvorschriften in seiner Sitzung am 
28.02.2023 als Satzung nach § 10 BauGB beschlossen sowie 
die Begründung einschließlich der dazugehörigen Fachbeiträ-
ge gebilligt. 
 
Das Bauleitverfahren wurde als beschleunigtes Verfahren 
gem. § 13 a BauGB durchgeführt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 351 „Ortskern 
östlich  Bahnhof“ umfasst die Flurstücke 129/17, 129/18, 
129/19, 129/23, 129/25, 129/27, 129/28, 129/29, 133/7, 133/9, 
133/10, 134/8, 136/4, 136/5, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 
141/8, 141/10, 141/11, 141/12, 141/13, 141/14, 141/42, 
141/43, 141/44, 141/45, 141/46, 141/52, 141/54, 141/55, 
141/72, 141/73, 141/85, 142/7, 142/8, 142/14, 142/15, 156/1 
(teilweise), 173/6, 173/7, 173/8, 174/1 (teilweise), 265/135 
und 303/136 der Flur 5, Gemarkung Laer, und kann dem 
nachstehenden Lageplan entnommen werden. 
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 351 „Ortskern östlich Bahnhof ”, 
ohne Maßstab 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan Nr. 351 
„Ortskern östlich Bahnhof“ rechtsverbindlich und liegt mitsamt 
der Begründung einschließlich der zur Begründung gehören-
den Fachbeiträge ab sofort im Fachbereich II „Planen und 
Bauen“ der Gemeindeverwaltung Bad Laer, Rathaus, Glan-
dorfer Straße 5, 49196 Bad Laer während der Dienststunden 
(montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie mon-
tags von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr und donnerstags von 15:00 
Uhr bis 18:00 Uhr) zur Einsicht aus. Jedermann kann über 
den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft verlangen. 
 
Auf die Rechtsfolgen des § 215 BauGB wird hingewiesen. Da-
nach werden 

     1.   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be- 
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, 

 
     2.   eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB  

beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und 

 
     3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel  

des Abwägungsvorganges 
 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegen-
über der Gemeinde Bad Laer unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die Entschädigung von durch den o. g. Bebau-
ungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädi-
gungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Bad Laer, 01. März 2023 
 
 
 

Gemeinde Bad Laer 
(Siegel)                       Tobias Avermann 

Bürgermeister 
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